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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
Gesetz zur Abschaffung der Quoren bei Bürgerentscheiden 
 
 
 
A Problem 
 
Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) sieht in § 26 Absatz 7 Satz 2 GO NW 
vor, dass eine per Bürgerbegehren als Bürgerentscheid an die Bürger gestellte Frage in dem 
Sinne entschieden ist, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, 
sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern mindestens 20 Prozent, 
über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern mindestens 15 Prozent, mehr als 100.000 Einwoh-
nern mindestens 10 Prozent der Bürger beträgt. Und das, obwohl es bereits erst dann zu 
einem Bürgerentscheid kommt, wenn das zwingend vorhergehende Bürgerbegehren von (je 
nach Gemeindegröße) 3-10% der Bürger unterzeichnet worden ist. Es handelt sich hier also 
um eine nicht nachvollziehbare Doppellegitimation. 
 
Gleiches gilt für die Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NW). 
 
B Lösung 
 
Die Abschaffung der Quoren bei Bürgerentscheiden. 
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
D Zuständigkeit 
 
Ministerium für Inneres und Kommunales 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Artikel 1 
Änderung der Gemeindeordnung 

 

  
Gemeindeordnung  

für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) 

 
Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
wird wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 26 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
(1) Die Bürger können beantragen (Bürger-
begehren), daß sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst 
entscheiden (Bürgerentscheid). Der Rat 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder be-
schließen, dass über eine Angelegenheit 
der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfin-
det (Ratsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 
sowie die Absätze 5, 7, 8 und 10 gelten 
entsprechend. 
 
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich 
eingereicht werden und die zur Entschei-
dung zu bringende Frage sowie eine Be-
gründung enthalten. Es muss bis zu drei 
Bürger benennen, die berechtigt sind, die 
Unterzeichnenden zu vertreten (Vertre-
tungsberechtigte). Bürger, die beabsichti-
gen, ein Bürgerbegehren durchzuführen, 
teilen dies der Verwaltung schriftlich mit. Die 
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Bürgern bei der Einleitung 
eines Bürgerbegehrens behilflich. Sie teilt 
den Vertretungsberechtigten schriftlich eine 
Einschätzung der mit der Durchführung der 
verlangten Maßnahme verbundenen Kosten 
(Kostenschätzung) mit. Die Kostenschät-
zung der Verwaltung ist bei der Sammlung 
der Unterschriften nach Absatz 4 anzuge-
ben. 
 
(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Rates, muß es inner-
halb von sechs Wochen nach der Bekannt-
machung des Beschlusses eingereicht sein. 
Gegen einen Beschluß, der nicht der Be-
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kanntmachung bedarf, beträgt die Frist drei 
Monate nach dem Sitzungstag. Nach der 
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 2 Satz 3 
ist der Ablauf der Fristen aus Satz 1 und 
Satz 2 bis zur Mitteilung der Verwaltung 
nach Absatz 2 Satz 5 gehemmt. 
 
(4) Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden 
 
- bis 10.000 Einwohner von 10 % 
- bis 20.000 Einwohner von 9 % 
- bis 30.000 Einwohner von 8 % 
- bis 50.000 Einwohner von 7 % 
- bis 100.000 Einwohner von 6 % 
- bis 200.000 Einwohner von 5 % 
- bis 500.000 Einwohner von 4 % 
- über 500.000 Einwohner von 3 %  
 
der Bürger unterzeichnet sein. 
 
Die Angaben werden von der Gemeinde 
geprüft. Im übrigen gilt § 25 Abs. 4 entspre-
chend. 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Gemeinde-

verwaltung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Rates, der Bezirksvertretungen und 
der Ausschüsse sowie der Bedienste-
ten der Gemeinde, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungsbi-
lanz, den Jahresabschluss und den 
Gesamtabschluss der Gemeinde (ein-
schließlich der Wirtschaftspläne und 
des Jahresabschlusses der Eigenbe-
triebe) sowie die kommunalen Abgaben 
und die privatrechtlichen Entgelte, 

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder 
vergleichbaren Zulassungsverfahrens 
zu entscheiden sind, 

5. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Bauleitplänen mit 
Ausnahme der Entscheidung über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens. 
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§ 26 Absatz 7 Satz 2 wird durch folgenden  
§ 26 Absatz 7 Satz 2 ersetzt: 
 
„Die Frage ist in dem Sinne entschieden, 
in dem sie von der Mehrheit der gültigen 
Stimmen beantwortet wurde.“ 
 

Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
 
(6) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob das 
Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des Rates kön-
nen nur die Vertreter des Bürgerbegehrens 
nach Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbehelf 
einlegen. Entspricht der Rat dem zulässigen 
Bürgerbegehren nicht, so ist innerhalb von 
drei Monaten ein Bürgerentscheid durchzu-
führen. Entspricht der Rat dem Bürgerbe-
gehren, so unterbleibt der Bürgerentscheid. 
Den Vertretern des Bürgerbegehrens soll 
Gelegenheit gegeben werden, den Antrag in 
der Sitzung des Rates zu erläutern. Ist die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festge-
stellt, darf bis zur Feststellung des Ergeb-
nisses des Bürgerentscheids eine dem Be-
gehren entgegenstehende Entscheidung 
der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen 
oder mit dem Vollzug einer derartigen Ent-
scheidung nicht mehr begonnen werden, es 
sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben recht-
liche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu 
bestanden (Sperrwirkung des zulässigen 
Bürgerbegehrens). 
 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über 
die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein 
abgestimmt werden. Die Frage ist in dem 
Sinne entschieden, in dem sie von der 
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet 
wurde, sofern diese Mehrheit in Gemeinden 
mit 
 
bis zu 50.000 Einwohnern mindestens  
20 Prozent, 
über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern 
mindestens 15 Prozent, 
mehr als 100.000 Einwohnern mindestens 
10 Prozent 
 
der Bürger beträgt. 
 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag 
mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat 
der Rat eine Stichfrage für den Fall zu be-
schließen, dass die gleichzeitig zur Abstim-
mung gestellten Fragen in einer miteinander 
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nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden (Stichentscheid). Es gilt dann dieje-
nige Entscheidung, für die sich im Stichent-
scheid die Mehrheit der gültigen Stimmen 
ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stich-
entscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen 
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehr-
heitlich beantwortet worden ist. 
 
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei 
Jahren kann er nur auf Initiative des Rates 
durch einen neuen Bürgerentscheid abge-
ändert werden. 
 
(9) In kreisfreien Städten können Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid in einem 
Stadtbezirk durchgeführt werden, wenn es 
sich um eine Angelegenheit handelt, für 
welche die Bezirksvertretung zuständig ist. 
Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, daß 
 
1. das Bürgerbegehren von im Stadtbezirk 

wohnenden Bürgern unterzeichnet sein 
muss, 

2. bei einem Bürgerentscheid nur die im 
Stadtbezirk wohnenden Bürger stimm-
berechtigt sind, 

3. die Bezirksvertretung mit Ausnahme 
der Entscheidung nach Absatz 6 Satz 1 
an die Stelle des Rates tritt. 

 
(10) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Bürgerbegeh-
rens und des Bürgerentscheids regeln. Da-
bei sind die § 32 Abs. 6, § 34a und § 41 der 
Kommunalwahlordnung zu berücksichtigen. 
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Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung 

 

  
Kreisordnung (KrO NRW) für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
 

Die Kreisordnung Nordrhein-Westfalen wird 
wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
(1) Die Bürger der kreisangehörigen Ge-
meinden können beantragen (Bürgerbegeh-
ren), daß sie anstelle des Kreistags über 
eine Angelegenheit des Kreises selbst ent-
scheiden (Bürgerentscheid). Der Kreistag 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder be-
schließen, dass über eine Angelegenheit 
des Kreises ein Bürgerentscheid stattfindet 
(Kreistagsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 
sowie die Absätze 5, 7, 8 und 9 gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Das Bürgerbegehren muss schriftlich 
eingereicht werden und die zur Entschei-
dung zu bringende Frage sowie eine Be-
gründung enthalten. Es muss bis zu drei 
Bürger der zum Kreis gehörenden Gemein-
den benennen, die berechtigt sind, die Un-
terzeichnenden zu vertreten (Vertretungsbe-
rechtigte). Bürger, die beabsichtigen, ein 
Bürgerbegehren durchzuführen, teilen dies 
der Verwaltung schriftlich mit. Die Verwal-
tung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungs-
kraft ihren Bürgern bei der Einleitung eines 
Bürgerbegehrens behilflich. Sie teilt den 
Vertretungsberechtigten schriftlich eine Ein-
schätzung der mit der Durchführung der 
verlangten Maßnahme verbundenen Kosten 
(Kostenschätzung) mit. Die Kostenschät-
zung der Verwaltung ist bei der Sammlung 
der Unterschriften nach Absatz 4 anzuge-
ben. 
 
(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen 
einen Beschluß des Kreistags, muß es in-
nerhalb von sechs Wochen nach der Be-
kanntmachung des Beschlusses eingereicht 
sein. Gegen den Beschluß, der nicht der 
Bekanntmachung bedarf, beträgt die Frist 
drei Monate nach dem Sitzungstag. Nach 
der schriftlichen Mitteilung nach Absatz 2 
Satz 3 ist der Ablauf der Fristen aus Satz 1 
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und Satz 2 bis zur Mitteilung der Verwaltung 
nach Absatz 2 Satz 5 gehemmt. 
(4) Ein Bürgerbegehren muss in einem 
Kreis 
 

bis 200 000 Einwohner  von 5 % 

mit mehr als 200 000 
Einwohnern, 

 

aber nicht mehr als als 
500 000 Einwohnern 

 von 4 %, 

mit mehr als 500 000 
Einwohnern 

 von 3 % 

 
der Bürger der kreisangehörigen Gemein-
den unterzeichnet sein. 
 
Die Angaben werden vom Kreis geprüft. Im 
übrigen gilt § 22 Abs. 4 entsprechend. 
 
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 
 
1. die innere Organisation der Kreisverwal-

tung, 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Kreistages, der Mitglieder des 
Kreisausschusses und der Mitglieder 
der Ausschüsse sowie der Bediensteten 
des Kreises, 

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungsbi-
lanz, den Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss des Kreises (einschließ-
lich der Wirtschaftspläne und des Jah-
resabschlusses der Eigenbetriebe) so-
wie die kommunalen Abgaben und die 
privatrechtlichen Entgelte, 

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines ab-
fallrechtlichen, immissionsschutzrechtli-
chen, wasserrechtlichen oder vergleich-
baren Zulassungsverfahrens zu ent-
scheiden sind. 

 
Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, über die inner-
halb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein 
Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 
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§ 23 Absatz 7 Satz 2 wird durch folgenden  
§ 23 Absatz 7 Satz 2 ersetzt: 
 
„Die Frage ist in dem Sinne entschieden, 
in dem sie von der Mehrheit der gültigen 
Stimmen beantwortet wurde.“ 
 

(6) Der Kreistag stellt unverzüglich fest, ob 
das Bürgerbegehren zulässig ist. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des Kreistages 
können nur die Vertreter des Bürgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbe-
helf einlegen. Entspricht der Kreistag dem 
zulässigen Bürgerbegehren nicht, so ist 
innerhalb von drei Monaten ein Bürgerent-
scheid durchzuführen. Entspricht der Kreis-
tag dem Bürgerbegehren, so unterbleibt der 
Bürgerentscheid. Den Vertretern des Bür-
gerbegehrens soll Gelegenheit gegeben 
werden, den Antrag in der Sitzung des 
Kreistags zu erläutern. Ist die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis 
zur Feststellung des Ergebnisses des Bür-
gerentscheids eine dem Begehren entge-
genstehende Entscheidung der Kreisorgane 
nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug 
einer derartigen Entscheidung nicht mehr 
begonnen werden, es sei denn, zu diesem 
Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen 
des Kreises hierzu bestanden (Sperrwir-
kung des zulässigen Bürgerbegehrens). 
 
(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über 
die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein 
abgestimmt werden. Die Frage ist in dem 
Sinne entschieden, in dem sie von der 
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet 
wurde, sofern diese Mehrheit in Kreisen mit 
 
bis zu 200.000 Einwohnern mindestens 20 
Prozent, 
über 200.000 bis zu 500.000 Einwohnern 
mindestens 15 Prozent, 
mehr als 500.000 Einwohnern mindestens 
10 Prozent 

 
der Bürger beträgt. 
 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Sollen an einem Tag 
mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat 
der Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu 
beschließen, dass die gleichzeitig zur Ab-
stimmung gestellten Fragen in einer mitei-
nander nicht zu vereinbarenden Weise be-
antwortet werden (Stichentscheid). Es gilt 
dann diejenige Entscheidung, für die sich im 
Stichentscheid die Mehrheit der gültigen 
Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit 
im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, 
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dessen Frage mit der höchsten Stimmen-
zahl mehrheitlich beantwortet worden ist. 
 
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Kreistagsbeschlusses. Vor Ablauf von 
zwei Jahren kann er nur auf Initiative des 
Kreistags durch einen neuen Bürgerent-
scheid abgeändert werden. 
 
(9) Das für Inneres zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Bürgerbegeh-
rens und des Bürgerentscheids regeln. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
Einleitung: 
Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) sieht in § 26 Absatz 7 Satz 2 GO NW 
vor, dass die gestellte Frage in dem Sinne entschieden ist, in dem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit bis zu  
50.000 Einwohnern mindestens 20 Prozent, über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern mindes-
tens 15 Prozent, mehr als 100.000 Einwohnern mindestens 10 Prozent der Bürger beträgt. 
Die Differenzierung nach der Einwohnerzahl ergibt sich seit der Änderung der GO NW mit 
dem „Gesetz zur Stärkung der Bürgerbeteiligung“ (DrS. 15/2151) vom 8.12.2011. Davor gab 
es eine einheitliche Regelung mit einem 20%-Zustimmungsquorum. 
Nach wie vor wird deshalb ein Zustimmungsquorum benötigt, um das Bürgerbegehren im 
Sinne des Fragestellers positiv zu gestalten. 
Gleiches gilt für die Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NW). 
 
Ein solches Zustimmungsquorum ist abzuschaffen. 
 
Vergleich mit dem Quorum des Bürgerbegehrens: 
Im Vergleich mit anderen Quoren der GO NW stellt sich die Frage der Nachvollziehbarkeit. 
Diese Nachvollziehbarkeit ist gerade mit dem in Verbindung stehenden, weil vorausgehen-
den Bürgerbegehren nicht gegeben. Während es nämlich beim Bürgerentscheid nur 3 Stufen 
gibt, sieht § 26 Absatz 4 Satz 1 GO NW 8 Stufen vor. 
Es zeigt sich beim Vergleich, dass es gerade Gemeinden bis 50.000 Einwohnern schwerge-
macht wird, sowohl ein Bürgerbegehren erfolgreich durchzuführen, wie auch den Bürgerbe-
scheid erfolgreich zu gestalten. 
Während beim Bürgerbegehren der Gesetzgeber unterstellt, dass es einfacher sei, umso 
weniger Einwohner eine Gemeinde habe, Unterzeichner für das Bürgerbegehren zu finden 
und deshalb mindestens 7-10 % der Bürger als Quorum fordert, werden diese Gemeinden 
beim Bürgerentscheid nunmehr gar nicht mehr unterschieden. 
Es wäre zumindest systematisch folgerichtig gewesen diese Gemeinden entweder gestuft 
nach den Erfordernissen des Bürgergehrens oder gestuft nach den Erfordernissen des Bür-
gerbescheids zu behandeln. Zumindest aber immer gleichwertig und somit einheitlich. 
Dem Gesetzgeber könnte man an dieser Stelle zugute halten, dass er beim Bürgerentscheid 
den kleinen Gemeinden (bis 50.000 Einwohnern) zumindest entgegenkommen wollte. Dann 
hätte er aber insgesamt ein niedrigeres Zustimmungsquorum in dieser Kategorie von vorher-
ein vornehmen müssen. 
Denn neben diesem Binnenvergleich der kleinen Gemeinden, zeigt sich auch eine systema-
tisch unrichtige Einstufung beim Vergleich mit der nächsten Kategorie, derjenigen über 
50.000 bis zu 100.000 Einwohnern. Der Binnenvergleich lässt eine einheitliche Wahrneh-
mung dieser mittleren Gemeinden zu, weil es nur jeweils eine Prozentzahl in dieser Katego-
rie zu beachten gilt (Bürgerbegehren 6 %, Bürgerentscheid 15 %). In Bezug aber sowohl auf 
die kleinen als auch die großen Gemeinden ist diese Vereinheitlichung wiederum nicht nach-
vollziehbar, wenngleich aus Sicht eines objektiven Dritten einfach zu behalten. 
Bei der dritten Stufe, den großen Gemeinden gibt es beim Bürgerbegehren 3 Stufen, wäh-
rend der Bürgerentscheid wiederum mit einer Stufe auskommt. Hier verbleibt es bei der Kritik 
der Uneinheitlichkeit, die zwar nicht so schwerwiegend wie bei den kleinen Gemeinden aus-
fällt, dafür aber noch eine weitere Ungereimtheit in sich trägt: 
Während die Grenze von 100.000 Einwohnern als auch die der 500.000 Einwohner in der 
Regel mit den Begriffen Kreisfreie Stadt bzw. Großstadt abgrenzbar gemacht werden könn-
ten, ist die Stufe von 200.000 Einwohnern nicht mehr zu kategorisieren. 
Insofern wäre demnach bei einem Bürgerentscheid nur konsequent die Einstufung von 6 % 
und 3 % bei über 200.000 Einwohnern bis 500.000 Einwohnern bzw. über 500.000 Einwoh-
nern. 
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Dieses wiederum hat der Gesetzgeber nicht vorgenommen. 
 
Vergleich innerhalb des Zustimmungsquorums des Bürgerentscheids: 
Neben dem Vergleich mit dem Bürgerbegehren führt aber auch der reine Binnenvergleich 
der Prozentzahlen beim Bürgerentscheid zu einer nicht mehr nachvollziehbaren Kategorisie-
rung. 
Während sich die Einwohnerzahlen noch an die gängigen Stufen halten, weil sie sich an den 
kleinen, mittleren und großen Gemeinden orientieren, zeigt schon der erste Blick auf die un-
terschiedlichen Zustimmungsquoren, dass bei einer Vielzahl von verschiedenen Konstellati-
onen eine Schieflage eintreten muss. 
Diese Schieflage beginnt mit der wiederum vorgenommenen Benachteiligung kleinerer Ge-
meinden. Beispielhaft kann man hier eine Gemeinde mit knapp unter 50.000 Einwohnern 
anführen, so dass der Fragesteller des Bürgerentscheids bei mindestens 20 % Zustim-
mungsquorum über 10.000 Menschen für sich begeistern muss, damit von einer erfolgrei-
chen Durchführung gesprochen werden kann. 
Bürgerentscheide bei kleineren Gemeinden werden insofern von vorherein erschwert. Dieses 
auch ganz unabhängig von der Einwohneranzahl unter 50.000. Denn man kann es dahinste-
hen lassen, ob es einfacher ist, in einer Gemeinde mit 10.000 Einwohnern oder einer mit 
30.000 Einwohnern die mindestens notwendigen 2.000 Stimmen bzw.  6.000 Stimmen zu 
erhalten. 
Die Benachteiligung wird zumindest dann evident, wenn man sich ein Vergleichsbespiel mit 
einer Gemeinde mit 60.000 oder 70.000 Einwohnern anschaut. 
Hier sind dann mindestens 9.000 bzw. 10.500 Stimmen notwendig. 
Oder mit anderen Worten: In Gemeinden mit 50.000 oder 70.000 Einwohnern macht es qua-
si keinen Unterschied, absolut müssen um die 10.000 Stimmen zusammenkommen, um ei-
nen erfolgreichen Bürgerentscheid durchführen zu können. 
Nur mit dem Unterschied, dass die eine Gemeinde 40% mehr Einwohner hat, als die andere. 
Noch interessanter ist allerdings der Vergleich mit der Stufe bis zu 50.000 Einwohner mit 
derjenigen der von mehr als 100.000 Einwohnern. 
Es verdoppelt sich nicht nur die Anzahl der Einwohner, sondern es halbiert sich gleichzeitig 
das Zustimmungsquorum. 
Dieses bedeutet, dass bei einer Gemeinde von knapp 50.000 Einwohnern wiederum mindes-
tens 10.000 Einwohner zustimmen müssen, während es bei einer Gemeinde von knapp über 
100.000 Einwohnern genau die gleiche Anzahl ist. 
Dieser frappierende Unterschied ist nunmehr nicht mehr argumentativ auflösbar. 
Denn, selbst wenn man ein Anhänger des gestuften Systems bleiben möchte, muss doch 
erkannt werden, dass eine solche Einstufung wiederum systematisch nicht mehr folgerichtig 
sein kann. 
Die Lösung könnte demnach die Schaffung weiterer Stufen, vergleichbar dem Bürgerbegeh-
ren sein, der gleiche Prozentsatz oder die Abschaffung des Zustimmungsquorums sein. 
Der Schaffung weiterer Stufen muss entgegengetreten werden, weil damit nur ein folgenfal-
sches System dem anderen nachfolgt. 
Die einheitliche Anzahl eines Zustimmungsquorums wäre zwar systematisch folgerichtig, 
würde aber immer noch die im Weiteren zu beschreibenden Ungereimtheiten und Ungerech-
tigkeiten nicht aus dem Weg räumen können. 
Es ist an dieser Stelle nochmals auf die Ungerechtigkeiten innerhalb der 3. Stufe und im 
Vergleich zu den anderen Stufen zurückzukommen. Auch hier könnte man zumindest von 
einem einheitlichen Erfordernis bzgl. der 3.Stufe sprechen, dem 10%-Zustimmungsquorum. 
Dieses Quorum allerdings muss zwangsläufig Gemeinden knapp über den 100.000 Einwoh-
nern  bevorzugen. Denn letztendlich wird auch die absolute Anzahl der Stimmen in einer 
Gemeinde nicht zu vernachlässigen sein. Man kann deshalb festhalten: Umso höher die An-
zahl der Einwohner in der 3.Stufe, umso schwieriger wird es, die absolute Anzahl von Stim-
men zu erhalten, die für das Zustimmungsquorum notwendig sein werden. 
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Argumente für die Beibehaltung von Zustimmungsquoren und deren Widerlegung: 
Von Gegnern der Abschaffung von Zustimmungsquoren wird ins Feld geführt, dass die Ab-
stimmenden immer weniger würden und die auftretende  Müdigkeit daran schuld sei. Dieses 
würde die Legitimation der Abstimmung in Frage stellen. Man würde die Bürger überfordern, 
wenn man sie ständig an die Urne rufe. 
Selbst wenn man diese Ansicht teilte und sie als gesetzt ansähe, müsste die Reaktion nicht 
die Beibehaltung von Zustimmungsquoren sein. Die Antwort auf diese Ansicht könnte statt-
dessen eine Verbindung der Abstimmung mit einer Wahl sein, oder die Festlegung eines 
bestimmten Tages im Jahr oder Halbjahr. 
Die Verbindung mit einer Wahl hätte den Vorteil, dass potentiell mehr Menschen von der 
Abstimmung Kenntnis erhalten und damit sich die Wahrscheinlichkeit der Abstimmung durch 
den Einzelnen erhöht. Es käme dann zu der geforderten Gleichwertigkeit, so dass auf das 
Quorum verzichtet werden könnte. 
Da diese Verbindung innerhalb einer Legislaturperiode von 5 Jahren traditionell nicht häufig 
vorkommt, könnte man einen bestimmten Tag im Jahr, oder besser noch zwei, für einen Ab-
stimmungstag vorsehen. Europa,- Bundestags-, Landtags, und Kommunalwahlen sind in der 
Regel nur alle 5 Jahre, wobei 2 davon auch gerne zusammengelegt werden. 
Solche Abstimmungstage würden im Lauf der Jahre sicher zu traditionellen Tagen, so dass 
die Anzahl der Abstimmenden sich sicher erhöhen würde. 
Ein Beispiel für die Verbindung von Wahl und Abstimmung hat einmal mehr die letzte Land-
tagswahl im September 2013 im Freistaat Bayern gegeben. Dort waren die Bürger aufgeru-
fen neben dem neuen Landtag über 5 Punkte bzgl. der Verfassung abzustimmen. Wie auch 
andere Staaten zeigt dieses Beispiel, dass eine Verbindung sowohl rechtlich möglich ist, als 
auch tatsächlich durchführbar. 
Als Beispiel für einen festen Tag im Jahr, so dass sich alle Bürger besser an diesen Abstim-
mungstag erinnern, kann der im vorhinein festgelegte Tag der Wahlen zum Präsidenten der 
Vereinigten Staaten, der Wahlen zum Abgeordnetenhaus des Kongresses und der partiellen 
Wahl des Senats des Kongresses der Vereinigten Staaten dienen. Dieses ist in der Regel 
der erste Dienstag im November alle 2 bzw. 4 Jahre. 
 
Neben der Müdigkeit der Wähler und der daraus angeblich entstehenden Legitimationslücke, 
wird oft gesagt, dass es einer gewissen Anzahl von Zustimmenden bedürfe, weil es ansons-
ten zu einer „Tyrannei der Minderheit“ käme. Es wird weiterausgeführt, dass angeblich nur 
eine verschwindend kleine Anzahl von Bürgern teilnehme und damit nicht mehr dem Willen 
der Mehrheit entsprochen würde. 
An dieser Stelle fragt sich jeder, der die vergangenen Wahlen in Europa, in den einzelnen 
Bundesländern und in den Kommunen verfolgt hat, ob man jetzt nicht von einer ebensolchen 
kleinen Minderheit regiert wird. 
Angefangen bei der letzten Bundestagswahl im September 2013 zeigt sich das immer glei-
che Bild: niedrige Wahlbeteiligung und der Ausschluss von kleineren politischen Bewegun-
gen. Im jetzigen Bundestag sind ca. 16% der Wählenden nicht vertreten. Zieht man diese 
von den ca. 70% der Wählenden ab, nähert man sich schnell den 50% an, die die Bürger im 
Bundestag vertreten. Zwar gibt es nunmehr eine große Koalition, aber es ist nicht ausge-
schlossen, dass es eine Regierung von knapp über 25% der Wahlberechtigten geben kann. 
Deshalb darf man selbst bei Bundestagswahlen fragen, ob nicht auch an dieser Stelle die 
Legitimation der Argumentation der Befürworter von Zustimmungsquoren folgerichtig fehlen 
müsste. 
Bei den Landtagswahlen ist die Situation noch viel schlechter. Denn dort ist dieses beschrie-
bene Phänomen schon gelebte Wirklichkeit. 
In Sachsen-Anhalt gab es 2006 eine Koalition von 57,6% der Wählenden, so dass es bei 
44,4% Wahlbeteiligung zu 25,6% der Wahlberechtigten kommt, die potentiell der Regierung 
zugestimmt haben. In 2011 ist es dann zu einer Koalition von 54% der Wählenden bei 52,2% 
Wahlbeteiligung und somit  27,6% der Wahlberechtigten gekommen. 
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In Thüringen kam es 2009 zu einer Koalition mit 49,7% der Wählenden, bei 56,2% der Wahl-
berechtigten, so dass 27,9 % der Wahlberechtigten eine Zustimmung zur Regierung unter-
stellt werden könnte. 
In Sachsen gab es 2009  eine Koalition von 50,4% der Wählenden bei 52,2% der Wahlbetei-
ligten, so dass 26,4% der Wahlberechtigten sich nunmehr in der Regierung vertreten sehen 
könnten. 
Auch die Wahlen in der Kommune können nicht als große Legitimationsgrundlage herhalten: 
In Nordrhein-Westfalen lag die durchschnittliche Wahlbeteiligung 2004 bei 54,4%, im Jahre 
2009 bei 52,3% der Wahlberechtigten. 
Aufgrund der Durchschnittlichkeit kommt es deshalb zu hohen Werten, insbesondere im 
ländlichen Raum, aber auch zu sehr geringen Wahlbeteiligungen, hier insbesondere in der 
Stadt. Wenn eine Kommunalwahl dann auch nicht an eine weitere Wahl gekoppelt wird, wie 
2012 in Dortmund, kann die Wahlbeteiligung schon mal auf 32,7% fallen. 
Vom Recht das Europaparlament zu wählen haben durchschnittlich noch weniger Bürger 
Gebrauch gemacht, nämlich 43% in 2004 und 43,3% im Jahre 2009 in Bezug auf Deutsch-
land, wobei das im Verhältnis zu anderen Staaten noch viel ist: Schlusslicht in dieser Hin-
sicht war sowohl 2004 als auch 2009 die Slowakei mit 19,6% bzw. 19,6% Wahlbeteiligung. 
 
Die Beispiele könnte man sicher in größerem Ausmaß weiterführen, sie hätten alle dasselbe 
Resultat: Wahlen an sich haben nicht die Folge einer Legitimität an sich, wenn von einer 
hohen Wahlbeteiligung als Voraussetzung ausgegangen wird. 
Genauso verhält es sich mit Abstimmungen. Auch diesen darf deshalb nicht von vornherein 
eine solche abgesprochen werden, nur weil eine geringe Anzahl von Bürgern zur Abstim-
mung gegangen sind. 
Ansonsten müsste man folgerichtig wiederum jede Wahl für nichtig erklären, die kein hohes 
Zustimmungsquorum erreicht. Damit käme man aber in eine Situation, wie sie sich in den 
vergangenen Jahren in manchen südosteuropäischen Staaten zugetragen hat. Dort mussten 
Wahlen wiederholt werden, weil schon das Abstimmungsquorum verfehlt wurde und damit 
auch das faktische Zustimmungsquorum nicht mehr erreicht werden konnte. 
 
Um alle Ungereimtheiten und Ungleichheiten zu beseitigen, kann es deshalb nur eine Lö-
sung geben: Die Abschaffung der Zustimmungsquoren. 
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